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Die Daten von modernen Fahrzeugen
werden nahezu täglich zur Verbrechens-
aufklärung genutzt. In Berlin deckt der
Erste Oberamtsanwalt Andreas Winkel-
mann illegale Autorennen damit auf. Pri-
vat findet er die mobile Dauer-Überwa-
chung trotzdem bedenklich.

Herr Winkelmann, wie oft nutzen Sie
Fahrzeugdaten für Ihre Ermittlungen?
Inzwischen fragen wir im Durchschnitt
zwei- bis dreimal pro Woche bei Herstel-
lern an, um die Daten auszulesen.

Um welche Daten handelt es sich?
Zum einen gibt es eine Funktion namens
„Event Data Recording“ (EDR), die in den
USA vorgeschrieben ist und in Europa
auch von vielen Herstellern genutzt wird.
Dabei werden die letzten fünf Sekunden
vor einem Unfall dokumentiert – zum Bei-
spiel, wie schnell man gefahren ist, wie
stark der Fahrer beschleunigt oder auf
die Bremse getreten hat. Manche Herstel-
ler speichern auch deutlich mehr, etwa
wie viele Personen im Auto waren.

Wann dürfen Sie diese Daten nutzen?
Wenn es nur um eine geringe Überschrei-
tung der Geschwindigkeit als Ordnungs-
widrigkeit geht, wäre die Nutzung nicht
verhältnismäßig. Wenn es Anzeichen da-
für gibt, dass jemand strafbar gerast ist –
zum Beispiel Unfallspuren oder Zeugen-
aussagen –, fragen wir bei den Herstel-
lern aber auf jeden Fall an. Auch Dash-
cam-Videos oder die Daten von Assistenz-
systemen sind für uns sehr nützlich.

Und die Hersteller geben diese Auf-
zeichnungen einfach so raus?
Manchmal müssen wir erst einen richter-
lichen Durchsuchungsbeschluss erwir-
ken. In den allermeisten Fällen kooperie-
ren die Hersteller aber freiwillig mit uns.
Bei VW können unsere Sachverständigen
die Daten selbst auslesen, weil sie offen
zugänglich sind. Mercedes schickt Mitar-
beiter zu uns nach Berlin, die uns helfen.

Wie oft werden Personen verurteilt,
nachdem ihr Auto sie überführt hat?
Seit der Einführung des neuen Gesetzes
im Jahr 2017 liegen allein in Berlin mehr
als 530 rechtskräftige Verurteilungen
vor. Die Strafen reichen von mehrjähri-
gen Haftstrafen bis zu Geldstrafen von
zwei bis drei Nettoeinkommen und mehr.
In vielen Fällen wird die Fahrerlaubnis
entzogen, die dann neu zu beantragen ist.

Wird Ihnen manchmal mulmig zumu-
te, weil Ihr Auto alles über Sie weiß?
Ich halte mich an die Verkehrsregeln. Als
Privatperson finde ich schon bedenklich,
was technisch möglich ist. Besonders bei
Tesla; da speichert ein Unternehmen ja
sogar Videos. Bei uns mag das in Ord-
nung sein, aber in nicht demokratischen
Staaten könnten die Autokameras irgend-
wann sogar zur Gesichtserkennung ge-
nutzt werden – eine gruselige Vorstel-
lung.  interview: steve przybilla

Der Berliner Oberamtsanwalt
Andreas Winkelmann.  FOTO: PRIVAT

Coupés sind die Königsklasse des Automo-
bilbaus. Elegant, sportlich, zeitlos, ohne
den zweifelhaften Halbstarken-Charme ei-
nes Sportwagens. Für jeden Hersteller
sind sie das ultimative Aushängeschild.
Weshalb sich vor allem die Hersteller hoch-
preisiger Fahrzeuge an diese Fahrzeugklas-
se heranwagen. Geld lässt sich mit diesen
Automobilen kaum verdienen. Die Ver-
kaufszahlen sind vergleichsweise niedrig,
das Image mit dem fortschreitenden Kli-
mawandel fragwürdig.

Umso erstaunlicher ist es, dass sich aus-
gerechnet Kia in dieses Segment wagt. Der
Stinger ist der Abschluss einer beeindru-
ckenden Transformation. Kia hat sich vom
Hersteller von Neuwagen mit durchwach-
sener Qualität zur größten Konkurrenz für
deutsche Hersteller entwickelt. Mit den
richtigen Modellen, mit frischem Design,
auf dem neuesten technischen Stand – zu
einem besseren Preis. Nur für die Autofans
fehlte etwas zwischen all diesen eher ver-
nunftbegabten Klein-, Kompakt- und Mit-
telklassewagen: ein Sportcoupé.

Die erste Generation des Stinger kam
2017 auf den Markt, der kommerzielle Er-
folg blieb überschaubar. Trotzdem gibt es
jetzt ein Facelift, dass das Coupé noch ein-
mal modernisiert, bevor es wohl ohne
Nachfolger ausläuft. Die Vernunft und der
Zeitgeist verhindern eine Weiterführung.

Dabei ist das wirklich schade. Wer sich
die Linienführung des Kia ansieht, mag
gar nicht glauben, dass es sich um ein kore-

anisches Coupé handelt. Vielleicht auch,
weil es unter der Führung zweier Deut-
scher entstanden ist, die der asiatische Her-
steller vor einigen Jahren abwarb. Peter
Schreyer, der über Jahrzehnte das Design
der VW-Gruppe bestimmte und unter dem
der erste Audi TT entwickelt wurde. Und
Entwicklungschef Albert Biermann, der
bei BMW M für die sportlichsten Bayern
verantwortlich war.

Das Ergebnis kann sich sehen und fah-
ren lassen. Der Einstieg gelingt trotz tiefer
Straßenlage ohne Verrenkung. Es sitzt sich
tief, aber nicht so flach auf dem Asphalt,
dass es beim Aussteigen peinlich werden
könnte. Im Inneren verwöhnt Kia mit her-
vorragender Verarbeitung, es gibt Leder,
rote Ziernähte und viel Alcantara. Der
Kunststoff verbirgt sich da, wo er nicht so-
fort ins Auge fällt. Das Lenkrad ist wie bei
vielen sportlichen Modellen unten abge-
flacht, Fahrerinnen und Fahrer schauen
auf einen analogen Tacho mit einem klei-
nen Display dazwischen. Angesicht des
Prestige-Rennens um immer größere Bild-
schirme wirkt das wie eine nostalgische
Rückbesinnung, die verdeutlichen soll,
dass es sich hier nicht nur um ein Auto, son-
dern eine „Fahrmaschine“ handelt.

Was nicht heißt, dass es kein großes Dis-
play im neuen Kia Stinger gäbe. Das sitzt
auf der Mittelkonsole und ist mit einer Dia-
gonale von 26 Zentimeter ein bisschen brei-
ter als im Vorgänger. Der Bildschirm re-
agiert schnell, die Menüs sind wie bei den
meisten modernen Autos ausufernd und
bedürfen einer kurzen Eingewöhnungs-
zeit. Außerdem lädt es mitunter recht lang-
sam. Positiv anzumerken ist: Die Sprach-
steuerung funktioniert auf Anhieb, Touch-
flächen und weitere Bildschirme spart sich
der Stinger. Stattdessen gibt es analoge
Knöpfe, Rädchen und Schaltflächen.

Gestartet wird das Coupé stilecht über
einen eigenen Knopf. Lautes Aufheulen
des Motors oder Fehlzündungen gibt es
nicht, der Kia Stinger ist ein Coupé fürs Un-
derstatement. Was nicht heißen soll, die
Sportlimousine sei schwach motorisiert.
Diesel und Vierzylinder-Ottomotor wur-
den mit dem Facelift aus dem Programm
genommen, geblieben ist das stärkste Ag-
gregat mit V6 und 366 PS. Das gibt es nur
mit einer achtstufigen Automatik, die we-
nig Wünsche offen lässt. Die Schaltvor-
gänge sind kaum zu spüren, der Kia Stin-
ger fährt sich fast wie ein Ein-Pedal-Auto.

Im Komfort-Modus ist das Coupé ein an-
genehmer Gleiter, der die Kilometer ab-
spult, ohne das Gesäß der Insassen durch
eine zu harte Abstimmung zu malträtie-
ren. Im Sport-Fahrprogramm ändert sich
das, die Abstimmung ist schärfer, die Len-
kung präziser, trotzdem wird aus dem Stin-

ger kein Sportwagen, sondern eine sportli-
che Limousine. Nur wenn es um die Klima-
anlage geht, zeigt das Coupé weltmeisterli-
che Sprintqualitäten. Die bläst im Automa-
tikmodus los, als gelte es eine Segelregatta

zu gewinnen. Der Verbrauch ist für ein
Fahrzeug dieser Art irgendwie akzeptabel,
meist steht eine elf vor dem Komma. Wer-
te unter zehn Liter Benzin auf 100 Kilome-
ter sind nur im Eco-Fahrmodus zu errei-

chen. Die Sicht nach hinten ist konstrukti-
onsbedingt eher bescheiden, Kia behilft
sich mit der serienmäßigen Rückfahrka-
mera und einer 360-Grad-Sicht zum Ein-
parken. Überhaupt ist der Stinger ab Werk
so ausgestattet, dass die deutsche Konkur-
renz vor Neid erblasst. Ein Ausstiegsswar-
ner meldet nahende Autos oder Radfahrer,
der Spurhalteassistent erkennt selbst Stra-
ßenränder, bei gefährlichem Querverkehr
greift eine Notbremsfunktion ein. Für
57 900 Euro gibt es den Stinger fast in Voll-
ausstattung. Extra kosten nur das Sonnen-
dach, alternative Sitzbezüge und die Sport-
auspuffanlage. Ein vergleichbares Audi S5
Coupé ist mehr als 10 000 Euro teurer. Da-
für gibt es bei Kia noch den Kleinwagen Pi-
canto dazu.

Nur lange werden sich Coupé-Fans
nicht mehr am Stinger erfreuen können.
Seine Tage sind gezählt, die Verkaufszah-
len sind zu schlecht, das Prestige nicht
groß genug. Das Unverständlichste ist
aber, dass kaum einer den sportlichen Kia
kennt. Das hat aber einen Vorteil: Findige
Gebrauchtwagenkäufer werden sich in ei-
nigen Jahren genau darüber freuen.
 felix reek

Das beste Coupé, das BMW nie gebaut hat
Der Kia Stinger ist eine klassische Sportlimousine: schick, schnörkellos und günstiger als die deutsche Konkurrenz. Eine Zukunft hat das Auto trotzdem nicht

von steve przybilla

B erlin, Juni 2019. Ein Tesla fährt
durch eine Nebenstraße im Be-
zirk Tempelhof. Am Straßen-
rand stehen geparkte Autos,
auf dem Bürgersteig schnüffelt

ein Hund an einem Vorfahrt-gewähren-
Schild. Während der Tesla langsam in die
Kreuzung einfährt, kommt von rechts
plötzlich ein Motorrad, zu spät für jedes
Bremsmanöver. Der Motorradfahrer
knallt seitlich gegen das Auto, überschlägt
sich, noch in der Luft verliert er seinen
Helm. Der Mann überlebt schwer verletzt.

Vor Gericht sieht es zunächst nach ei-
nem Vorfahrtsverstoß aus. Das Motorrad
kam von rechts, der Tesla hätte warten
müssen. Doch dann fragt die Berliner
Amtsanwaltschaft bei Tesla nach, ob das
Unternehmen Erkenntnisse zum Unfallge-
schehen hat. Tatsächlich liefert der Kon-
zern eine Reihe von Videos. Sie zeigen, wie
das Motorrad mit viel zu hoher Geschwin-
digkeit durch die Seitenstraße brettert:
Der Tesla-Fahrer ist entlastet.

Nur wenige Monate später, im Januar
2020, ein anderes Szenario. Ein Mann rast
mit über 160 km/h über die Prenzlauer Al-
lee. Beim Abbiegen fliegt das Fahrzeug aus
der Kurve und prallt gegen eine Ampel,
der Fahrer flüchtet. Auch hier handelt es
sich um einen Tesla, und auch hier wurde
alles dokumentiert. Diesmal liefert der
Hersteller nicht nur Videos, sondern weite-
re sekundengenaue Daten: Wann und wie
stark wurden Gas und Bremse betätigt,
wann öffneten sich die Türen? Sogar ein Vi-
deo des Fahrers gibt es, aufgenommen mit
der Frontkamera vorm Einsteigen: Der Ra-
ser wird vom eigenen Auto überführt.

So unterschiedlich die Situationen und
die Beteiligten auch sind: Sie zeigen, dass
Autos als „Zeugen“ vor Gericht immer
wichtiger werden. Seit spätestens 2018
müssen Neuwagen EU-weit mit einer Sim-
Karte ausgestattet sein. So lassen sie sich
bei einem Unfall schnell orten. Doch mo-
derne Fahrzeuge können dank Internet-
Verbindung noch viel mehr: Updates her-
unterladen, Musik streamen, Videos auf-
zeichnen. Auch das Fahrverhalten wird mi-
nutiös gespeichert – Daten, die Behörden
gerne bei Ermittlungen verwenden.

Was genau erfasst wird, ist in den Nut-
zungsbedingungen meist nur vage formu-
liert. Bei Tesla gehören offensichtlich di-
verse Videos dazu, die automatisch auf die
Firmenserver gelangen. Aber auch die Fah-
renden selbst können die Aufnahmen auf
einem USB-Stick speichern. Uwe Keim,
ein Tesla-Besitzer aus der Nähe von Göp-
pingen, vertraute lange auf diese Funkti-
on. Als im März 2020 ein Auto vor ihm bei
Rot über die Ampel fährt, schickt er das Vi-
deo der Polizei. Er will ein couragierter Bür-
ger sein und den Verkehrssünder melden.

Die Polizei bedankt sich, informiert
aber gleichzeitig die baden-württembergi-
sche Datenschutz-Behörde. Diese schickt
Keim einen vierseitigen Brief. Der Tenor
ist klar: Wenn eine Kamera die Umgebung
dauerhaft filmt, könne sich niemand „frei
und ungezwungen bewegen“, schreibt die
Behörde. Dann folgt ein langer Fragenkata-
log: Trifft es zu, dass Sie Überwachungska-
meras in Ihrem Kraftfahrzeug installiert
haben? Wie viele? Werden die Aufnahmen
gespeichert? Weisen Sie auf die Videoüber-
wachung hin?

Keim schaltet seinen Anwalt ein. Dieser
kann ein Bußgeld abwenden, indem sein
Mandant verspricht, die Dashcam-Funkti-
on nicht mehr zu verwenden. Frustriert ist
der Tesla-Fahrer trotzdem. „Ich hab was
Gutes getan, aber danach selbst noch was
auf die Mütze bekommen“, sagt der
48-Jährige. Eine Stunde kann sein Auto fil-
men, bevor die Aufnahmen überschrieben
werden. Selbst zehn Minuten seien aber zu
viel, erwidert die Datenschutzbehörde. Er-
laubt sei lediglich eine „kurzzeitige anlass-
bezogene Aufzeichnung“. Aber was heißt
das genau?

Matthias Lachenmann geht von einem
Zeitraum von 30 Sekunden bis maximal ei-
ner Minute aus. Der Kölner Anwalt hat
sich auf Videoüberwachung spezialisiert
und Uwe Keim gegenüber der Daten-
schutzbehörde vertreten. Er schrieb auch
einen Brief an Tesla, um den Konzern dar-
auf hinzuweisen, dass die langen Speicher-
zeiten der Datenschutz-Grundverord-
nung widersprechen. Die Reaktion? Keine.

Stattdessen wälzt Tesla die Verantwor-
tung auf seine Kundinnen und Kunden ab.
Im Handbuch heißt es unverblümt: „Sie

sind für die Einhaltung aller örtlich gelten-
den Gesetze […]in Bezug auf Videoaufzeich-
nungen verantwortlich.“ Am Steuer soll
man also selbst entscheiden, ob eine mitge-
lieferte Funktion erlaubt ist oder nicht.
Für Laien ist das kaum machbar.

Eine ähnliche Situation gilt auch für
nachträglich eingebaute Dashcams. Laut
einem BGH-Urteil aus dem Jahr 2018 ist
ihr Einsatz nicht grundsätzlich verboten.
Aber sie dürfen auch nicht einfach stun-
denlang Unbeteiligte filmen. Allenfalls zu-
lässig ist eine kurze Sequenz bei einem Un-

fall. Manche Dashcams können das. Sie la-
gern die Aufnahmen in einem Zwischen-
speicher ab und speichern sie erst dann
dauerhaft, wenn sie ein kritisches Ereignis
vermuten – zum Beispiel durch ein abrup-
tes Bremsmanöver oder wenn der Fahrer
die Hupe betätigt.

Vor Gericht herrscht oft eine paradoxe
Situation: Längere Video-Clips sind verbo-
ten. Als Beweismittel werden sie aber trotz-
dem akzeptiert, so wie bei den eingangs er-
wähnten Fällen aus Berlin. Ob die Dash-
cam-Nutzerinnen hinterher Ärger bekom-
men, hängt von der jeweiligen Staatsan-
waltschaft oder Datenschutzbehörde ab.
Manche belassen es bei einer Verwarnung
oder unternehmen gar nichts, andere ver-
hängen Bußgelder. Anwalt Lachenmann
empfiehlt seinen Mandanten deshalb,
Dashcams gar nicht zu nutzen.

Was zu der Frage führt: Warum darf ein
Autokonzern eine Funktion anbieten, die
illegal ist? Da Tesla seinen Deutschland-
sitz in München hat, ist die bayerische Da-
tenschutzbehörde zuständig. Die erklärt,
man sei aktuell dabei, die Datenströme zu
prüfen, die Teslas übertragen. Eigentlich
zuständig sei aber das niederländische Da-
tenschutzamt, da Tesla dort seinen Euro-
pasitz hat. Die Behörde antwortet, sie kön-
ne sich erst nach Abschluss der Untersu-
chung zu einzelnen Firmen äußern. Man
habe aber nicht nur Tesla, sondern fast al-
le Hersteller im Blick. „Bei der heutigen Au-
to-Generation muss man sich über seine
Privatsphäre Sorgen machen“, heißt es
aus der Behörde.

Nach einem Urteil des Landgerichts

Köln können Fahrzeughaltende sogar ih-
ren Versicherungsschutz verlieren, wenn
sie sich gegen das Auslesen der gespeicher-
ten Informationen sträuben. Auf die Fra-
ge, wie oft Hersteller die von ihnen gesam-
melten Daten an Ermittlungsbehörden
übergeben, antworten die meisten nur aus-
weichend. Toyota nennt immerhin eine
konkrete Zahl: einmal im vergangenen
Jahr. Spricht man mit Ermittlern, verdich-
ten sich aber die Hinweise, dass dies deut-
lich häufiger geschieht (siehe Interview).

Unterdessen verfeinern die Autokonzer-
ne zunehmend ihre Überwachungssyste-
me. So bietet Tesla standardmäßig einen
„Wächtermodus“ an: Wenn das Auto ge-
parkt ist und von außen jemand ans Fahr-
zeug herantritt, filmen Kameras automa-
tisch die Umgebung und speichern die Vi-
deos auf einem USB-Stick. „Ich finde, das
ist eine Frechheit“, sagt Datenschutz-An-
walt Lachenmann. Er hält den „Wächter-
modus“ für illegal. Auch BMW hat in neu-
eren Modellen eine ähnliche Funktion ein-
geführt, den sogenannten „Theft Recor-
der“. Anders als Tesla speichert BMW aber
maximal 40 Sekunden. Das dürfte das Kri-
terium der „kurzen anlassbezogenen Auf-
zeichnung“ erfüllen.

Uwe Keim, der Tesla-Fahrer aus Baden-
Württemberg, hat inzwischen die Konse-
quenzen gezogen: Er nutzt weder die Dash-
cams noch den Wächtermodus in seinem
Auto. Seine Anwaltskosten belaufen sich
inzwischen auf fast 4500 Euro. Für das
Geld hatte er auch einen kleinen Ge-
brauchtwagen kaufen können – ohne Ka-
meras und Sensoren.

Er war als Kampfansage an die deutschen Hersteller gedacht, doch der Kia Stinger
verkauft sich nicht gut genug. Zu wenig Markenprestige? FOTO: KIA

Die Tesla-Dashcam filmt auf Wunsch immer mit, ohne dass Passanten davon
etwas merken. Das Kennzeichen wurde hier unkenntlich gemacht.  FOTO: PRZYBILLA

Der Fahrer flüchtet, doch
das Auto bleibt mit allen
Beweisen an der Unfallstelle

Das Auto als Zeuge
Kameras und Computer an Bord: Neuere Fahrzeuge sammeln Daten über ihre Insassen

und deren Fahrstil. Manche Halter filmen sogar die Umgebung – das kann sehr heikel werden

Achtung Kameras: Tesla bietet mit dem Wächtermodus eine 360-Grad-Rundumüberwachung. Bei Vandalismus oder Auffahrunfällen können die in der Cloud gespei-
cherten, hochauflösenden Videos als Beweismittel dienen.  FOTO: PRZYBILLA

„Die Hersteller
kooperieren“
Andreas Winkelmann nutzt
Fahrzeugdaten gegen Raser

Der analoge Tacho ist ein
Anachronismus – genau wie
der durstige Benziner
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